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Abtheilungen.

b) Bauliche Erforderniffe.

Damit die lrren-Anltalten ihrem Hauptzwecke, der Heilung der Kranken zu

dienen, entfprechen, find im Befonderen die folgenden Erforderniffe zu berückfichtigen.

Dem Kranken foll in der Anftalt ein Aufenthalt thunlichf’t, wie in einem

grofsen Familienhaufe, gewährt werden; er foll dort ficher verweilen und überwacht

werden können, ohne außergewöhnliche Einrichtungen, welche ihm auffallen oder

ihn verletzen könnten, zu bemerken. Der Kranke foll dort einen [einen gewohnten

Verhältniffen in der Einrichtung und Ausf’tattung der Räume thunlichf’c entfprechen—

den Aufenthalt finden, foll mit anderen Kranken Umgang haben, durch diefe aber

möglichft wenig geflört werden können.

Diefe Anforderungen bedingen die Möglichkeit einer ausgedehnten Claffification

der Kranken. Zunächf’t müffen die Männer und Frauen vollftändig getrennt fein und

in zwei abfchliefsbaren Abtheilungen wohnen, welche den gegenfeitigen Verkehr

vollft'alndig verhindern.

Ueber die Zahl der Unterabtheilungen in diefen beiden Hauptabtheilungen

gehen die Anfichten der Aerzte noch einigermafsen aus einander. In den franzö-

fifchen und amerikanifchen Anitalten if’c die Zahl der Unterabtheilungen meiftens

fehr grofs, und es wird dadurch eine Zerfplitterung der ärztlichen und beauffichtigen«

den Kräfte herbeigeführt. In den englifchen und deutfchen Anflalten ift die Zahl

der Unterabtheilungen geringer, und es wird folgende Eintheilung in einer Mehrzahl

von deutfchen Anfialten zur Anwendung gebracht:

]. Ruhige Kranke;

2) Unruhige (halbruhige und unverträgliche) Kranke;

3) Unreinliche und Epileptifche;

4) Tobfüchtige Kranke, und

5) Körperlich Kranke.

Innerhalb diefer Abtheilungen müffen die Kranken wiederum nach ihrem Bil«

dungsgrade und ihrer gefellfchaftlichen Stellung getrennt werden, und es ergeben

lich daraus in den meiften deutfchen Anflalten drei Claffen, welche lich nach ver—

fchiedenen Penfionsfätzen unterfcheiden und deren I. und II. Claffe den höheren und

mittleren, die III. Claffe dagegen den niederen Ständen angehören. Da fich auch

unter den unbemittelten Kranken meiftens eine Anzahl mehr gebildeter findet, fo

iind in manchen Anflalten auch befondere Abtheilungen für Gebildete III. Claffe

vorgefehen. In den Abtheilungen 3: Unreinliche und Epileptifche und 4: Tobfüch—

tige findet in der Regel keine Claffen—Eintheilung flatt. In der Abtheilung 5 für

körperlich Kranke erfolgt die Verpflegung der Kranken I. und II. Claffe meiftens

in ihren Einzelzimmern.

Das ziffermäfsige Verhältnifs der Kranken in den einzelnen Abtheilungen ift in den

verfchiedenen Anflalten fchwankend; als mittlere Zahlen dürften angenommen werden:

Abtheilung I : Ruhige Kranke, einfchl. der Reconvalescenten, 40 bis 50 Procent;

2: Unruhige (Halbruhige) . . 30 bis 40 Procent;

31 Unreinliche und Epileptifche 6 bis 12 >> ;

4: 'l‘obfüchtige . . . . . . 6 bis 12 >> ;

5: Körperlich Kranke . . . 2 bis 4 >>

Die Abtheilungen find fo zu ordnen, dafs diejenigen für die befferen Elemente

(Ruhige und Unruhige [Halbruhigej) nach vorn, dem Verwaltungsgebäude am näch—



\
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ßen, die Abtheilungen für Unreinliche und Epileptifche entfernter und für die Tob—

füchtigen am entferntef’cen gelegen find, damit Störungen möglichft vermieden werden.

Die einzelnen Abtheilungen n1üffen als ein Ganzes in lich abgefchloffen fein.

und alle Bedürfniffe in fich vereinigt haben, als \Värterräurne, eine Theeküche (Spül-

küche), Aborte, Kleiderräume; auch müffen in den Abtheilungen I, 2 und 3 ein—

zelne Abfonderungs— oder Ifolir-Räume für zeitweife aufgeregte Kranke an—

gelegt fein.

Ein ferneres Erfordernifs ift, dafs mit den verfchiedenen Abtheilungen Gärten

verbunden und fo gelegen find, dafs diefelben aus den einzelnen Abtheilungen er-
reicht werden können, ohne andere Abtheilungen durchfchreiten zu müffen.

Fiir die ruhigen Kranken müffen Befchäftigungsräume (Werkftätten) und
Unterhaltungsräume (Muf1k-, Billard- und Lefezimmer) angelegt und in der Nähe

der diefelben benutzenden Abtheilungen hergef‘cellt werden, auch von dort unmittel—
— bar zugänglich fein.

Die Bade-Einrich tungen müffen von allen Abtheilungen bequem und thun-
lichf’t in bedeckten Gängen zugänglich fein, auch wo möglich in der Nähe der Un-
reinlichen und Tobfüchtigen liegen.

Die für beide Hauptabtheilungen (Männer und Frauen) gemeinfchaftlich dienen-
den Theile der Anfialt, und zwar die Gefchäftsräume der Verwaltung, die
gemeinfchaftlichen Gefellfchaftsräume, die Kirche (Capelle), die Küche
und die Wafch-Anftalt find in der Mitte zwifchen den beiden Hauptabtheilungen
fo anzulegen, dafs fie von beiden Seiten bequem auf kurzen Wegen zugänglich find
und getrennt erreicht werden können. Auch müffen die \Nirthfchafts räume
(Küche, Wafch-Anf’calt und \Virthfchaftshof) für Fremde einen befonderen Zugang
und einen Zufuhrweg erhalten, welche die Kranken-Abtheilungen nicht berühren.

Endlich müffen die Wohnungen der Beamten von der Anfialt getrennt
fein und doch in unmittelbarer Verbindung mit derfelben lieben.

c) Gröfse, Anordnung und Einrichtung der einzelnen Räume.

1) Krankenzimmer und Zubehör.

Für jeden Kranken I. Claffe wird in den Abtheilungen I und 2 für Ruhige
und Unruhige in der Regel ein Wohnzimmer und ein Schlafzimme1 angenommen
\\elche in ihren Abmeffungen von gewöhnlichen VVohnräumen nicht abweichen. Die
Schlafzimmer für Kranke I. Claffe müffen eine folche Gröfse erhalten, dafs des
\Värters wegen zwei Betten darin Platz finden, wenn nicht neben diefen Schlaf-
zimmern — etwa für2Kranke gemeinfchaftlich — ein befonderes \Värterzimme1
angelegt wird. Ein Beifpiel diefer letzteren Alt zeigt die Anordnung in Fig. 1, wie
folche in der Irren-Anitalt zu München lich findet Es \\erden dabei für jedes Zimme1
etwa 80 bis 100 Ohm erforderlich werden.

Für Kranke II. Claffe werden in den Abtheilungen I und 2 in der Regel fin
2bis3 Kranke ein Wohnzimmer und ein Schlafzimme1 angenommen, \\obei in

)dem letzteren aufser den Betten für die Kranken ein Bett. für einen Wärter Platz
finden mufs, wenn nicht neben demfelben ein befonderes Wärterzimrner angeordnet
ift Auch für diefe Räume find die Abmeffungen gewöhnlicher Wohn- und Schlaf-
zimmer als mafsgebend anzunehmen, und es werden für jeden Raum und jeden
Kranken etwa 30 bis 40 cbm erforderlich werden.
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